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Neues aus Gesetzgebung & 

Finanzverwaltung 

 
BMF: Fristverlängerung für die Abgabe von Steuererklärungen 
 
Nachdem durch das ATAD-Umsetzungsgesetz vom 25. Juni 2021 (siehe 
unseren Blogbeitrag) die Steuererklärungsfristen und die zinsfreien Karenzzeiten 
verlängert wurden, hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) am 20. Juli 
2021 ein Anwendungsschreiben veröffentlicht. 

Angesichts der weiterhin andauernden, durch die Corona-Pandemie verursachten 
Ausnahmesituation hat der Gesetzgeber mit dem ATAD-Umsetzungsgesetz vom 
25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2035) die Erklärungsfristen in beratenen wie in nicht 
beratenen Fällen (§ 149 Absatz 2 
und 3 AO) sowie die zinsfreien Karenzzeiten (§ 233a Absatz 2 Satz 1 und 2 AO) 
für den Besteuerungszeitraum 2020 um drei Monate verlängert (Artikel 97 § 36 
Absatz 3 EGAO). 
Mit dem nun veröffentlichten Schreiben will das BMF dadurch entstehende 
Anwendungsfragen klären. 

In dem Schreiben äußert sich das BMF zu den folgenden Punkten: 

I. Verlängerung der Erklärungsfristen für den 
Besteuerungszeitraum 2020 

1. Nicht beratene Fälle (§ 149 Absatz 2 AO) 
2. Beratene Fälle (§ 149 Absatz 3 AO) 

II. Vorzeitige Anforderung von Erklärungen (§ 149 Absatz 4 AO) 
III. Festsetzung von Verspätungszuschlägen (§ 152 AO) 
IV. Verlängerung der zinsfreien Karenzzeiten für den 

Besteuerungszeitraum 2020 (§ 233a Absatz 2 Satz 1 und 2 AO) 

Fundstelle 

BMF, Schreiben vom 20. Juli 2021, IV A 3 – S 0261/20/10001 :014. 

 
BMF: Unternehmereigenschaft von Aufsichtsratsmitgliedern 
 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schreiben vom 19. Juli 2021 
zur Unternehmereigenschaft von Aufsichtsratsmitgliedern in Folge des BFH-
Urteils vom 27. November 2019, V R 23/19, V R 62/17 Stellung genommen und 
den Umsatzsteueranwendungserlass angepasst. 

Mit Urteil vom 27. November 2019, V R 23/19, V R 62/17 hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) u. a. entschieden, dass das Mitglied eines Aufsichtsrats entgegen 
bisheriger Rechtsprechung nicht als Unternehmer tätig ist, wenn es aufgrund 
einer nicht variablen Festvergütung kein Vergütungsrisiko trägt (siehe 
unseren Blogbeitrag). 

In Abschnitt 2.2 Absatz 2 des UStAE wird Satz 2 geändert: 

https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2021/07/01/fristverlaengerung-fuer-die-abgabe-von-steuererklaerungen/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2021-07-20-anwendungsfragen-zur-verlaengerung-der-steuererklaerungsfrist-und-der-zinsfreien-karenzzeit.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2020/02/10/unternehmereigenschaft-von-aufsichtsratsmitgliedern/
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„Dies gilt jedoch nicht, wenn Vergütungen für die Ausübung einer bei Anwendung 
dieser Grundsätze nicht selbständig ausgeübten Tätigkeit 
ertragsteuerrechtlich auf Grund der Sonderregelung des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
EStG zu Gewinneinkünften umqualifiziert werden, sowie bei der Beurteilung der 
Selbständigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern, deren Tätigkeit nach § 18 
Abs. 1 Nr. 3 EStG als selbständig qualifiziert wird.“ 

Satz 7 wird gestrichen. 

In Absatz 3 wird Satz 1 wird gestrichen und die folgenden Sätze werden 
entsprechend neu nummeriert. 

Nach Absatz 3 wird ein neuer Absatz 3a eingefügt (Sätze 1-13): 

1. Trägt das Mitglied eines Aufsichtsrats aufgrund einer nicht 
variablen Festvergütung kein Vergütungsrisiko, ist es nicht 
selbständig tätig. 

2. Die Vergütung kann sowohl in Geldzahlungen als auch 
in Sachzuwendungen bestehen. 

3. Eine Festvergütung im Sinne des Satzes 1 liegt insbesondere 
im Fall einer pauschalen Aufwandsentschädigung vor, die für 
die Dauer der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat gezahlt wird. 

4. Sitzungsgelder, die das Mitglied des Aufsichtsrats nur erhält, 
wenn es tatsächlich an der Sitzung teilnimmt, sowie nach dem 
tatsächlichen Aufwand bemessene Aufwandsentschädigungen 
sind keine Festvergütung im Sinne des Satzes 1. 

5. Besteht die Vergütung des Aufsichtsratsmitglieds sowohl aus 
festen als auch variablen Bestandteilen, ist es grundsätzlich 
selbständig tätig, wenn die variablen Bestandteile im 
Kalenderjahr mindestens 10 % der gesamten Vergütung, 
einschließlich erhaltener Aufwandsentschädigungen, betragen. 

6. Reisekostenerstattungen sind keine Vergütungsbestandteile 
und demzufolge bei der Ermittlung der 10 %-Grenze nicht zu 
berücksichtigen. 

7. Die Sätze 1 bis 6 sind für jedes Mandat eines Aufsichtsrates 
separat zu prüfen. 

8. Ausnahmen von der Festlegung in Satz 5 sind in begründeten 
Fällen möglich. 

9. Das Mitglied eines Aufsichtsrats trägt nicht schon deshalb ein 
Vergütungsrisiko, weil seine Vergütung nachträglich für mehrere 
Jahre ausgezahlt wird. 

10. Trägt das Mitglied des Aufsichtsrats kein Vergütungsrisiko, ist es 
nicht deshalb selbständig tätig, weil es unter den 
Voraussetzungen des § 116 AktG für pflichtwidriges Verhalten 
haftet. 

11. Bei Beamten und anderen Bediensteten einer 
Gebietskörperschaft, die die Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied 
auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung ihres Arbeitgebers 
oder Dienstherren übernommen haben und nach beamten- oder 
dienstrechtlichen Vorschriften verpflichtet sind, die Vergütung 
bis auf einen festgelegten Betrag an den Arbeitgeber bzw. 
Dienstherren abzuführen, ist es bei einem bestehenden 
Vergütungsrisiko nicht zu beanstanden, wenn diese allein auf 
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Grund dieser Tätigkeit ebenfalls als nicht selbständig tätig 
behandelt werden. 

12. Für Mitglieder der Bundes- oder einer Landesregierung gilt 
Satz 11 entsprechend, soweit sie im Zusammenhang mit ihrer 
Zugehörigkeit zur Regierung einem Aufsichtsrat angehören und 
einer zumindest teilweisen öffentlich-rechtlichen 
Abführungspflicht unterliegen. 

13. Die Sätze 1 bis 12 gelten auch für Mitglieder von Ausschüssen, 
die der Aufsichtsrat nach § 107 Abs. 3 AktG bestellt hat und für 
Mitglieder von anderen Gremien, die nicht der Ausübung, 
sondern der Kontrolle der Geschäftsführung einer juristischen 
Person oder Personenvereinigung dienen.“ 

Abschnitt 18.6 Abs. 1 Satz 1 Beispiel Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
„Ein Aufsichtsratsmitglied erhält im Monat Mai eines jeden Jahres vertragsgemäß 
eine leistungsabhängige Vergütung (vgl. Abschnitt 2.2 Abs. 3a).“ 

Anwendungsregelung: 

Die Regelungen dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Zur 
Vermeidung von Übergangsschwierigkeiten wird es von Seiten der 
Finanzverwaltung – auch für Zwecke des Vorsteuerabzugs – nicht beanstandet, 
wenn die bisher geltenden Regelungen in Abschnitt 2.2. Abs. 2 Satz 7 und Abs. 3 
Satz 1 UStAE auf Leistungen angewendet werden, die bis einschließlich 31. 
Dezember 2021 ausgeführt worden sind. 

Es wird ebenfalls nicht beanstandet, wenn ein Beamter oder ein politischer 
Mandatsträger, der eine Tätigkeit als Mitglied eines Aufsichts- oder 
Verwaltungsrats nicht lediglich aufgrund seiner gesellschaftlichen oder politischen 
Stellung, sondern aufgrund unmittelbarer Verknüpfung mit seinem Amt ausübt, 
trotz eines vorliegenden Vergütungsrisikos insoweit für bis 31. Dezember 2021 
ausgeführte Umsätze als nicht selbstständig im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 UStG 
tätig beurteilt wird. 

Fundstelle 

BMF, Schreiben vom 08. Juli 2021, III C 2 – S 7104/19/10001 :003.   

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-07-08-unternehmereigenschaft-von-aufsichtsratsmitgliedern.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 22. Juli 2021 

 
 
Wird eine zu eigenen Wohnzwecken genutzte Eigentumswohnung 
innerhalb der zehnjährigen Haltefrist veräußert, ist der 
Veräußerungsgewinn auch insoweit gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 Satz 3 EStG von der Besteuerung ausgenommen, als er auf ein 
zur Erzielung von Überschusseinkünften genutztes häusliches 
Arbeitszimmer entfällt (entgegen BMF-Schreiben vom 05.10.2000, 
BStBl I 2000, 1383, Rz 21).  
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 

Eine (partielle) Geschäftsveräußerung i.S. des § 1 Abs. 1a UStG 
liegt vor, soweit der Erwerber das zunächst vom Veräußerer 
gepachtete --teilweise eigenbetrieblich genutzte und teilweise 
untervermietete-- Grundstück nach dem Erwerb weiterhin teilweise 
vermietet. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erwirbt ein Treuhänder von einem Dritten für den Treugeber ein 
Grundstück (Erwerbstreuhand), ist sowohl der Grundstückserwerb 
durch den Treuhänder als auch der Erwerb der 
Verwertungsbefugnis durch den Treugeber 
grunderwerbsteuerpflichtig. 
Für Grund und Umfang von Steuerbefreiungen sind grundsätzlich 
beide Erwerbsvorgänge getrennt zu betrachten. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 

Urteil IX R 27/19: 
Private 
Veräußerungsge-
schäfte - Keine 
Besteuerung des auf 
das häusliche 
Arbeitszimmer 
entfallenden 
Veräußerungsgewinns 
 
 
01. März 2021 
 

Urteil XI R 8/19: 
Geschäftsver-
äußerung bei Erwerb 
eines vom Veräußerer 
zunächst gepachteten 
und teilweise 
untervermieteten 
Grundstücks 
 
 
 
24. Februar 2021 
 

 

 

Urteil II R 22/19: 
Grunderwerbsteuer bei 
treuhänderischem 
Erwerb 
 
 
 
 
 
 
 
23. Februar 2021 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110136/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110137/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110133/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Beschluss V R 35/18: Gemeinnützigkeit eines englischen Colleges 
24. März 2021 
Zum Urteil, siehe auch die Pressemitteilung 025/21. 
 
Beschluss III R 30/20: Kein Abzug von Kinderbetreuungskosten in Höhe 
steuerfrei gezahlter Arbeitgeberzuschüsse 
14. April 2021 
Zum Urteil, siehe auch die Pressemitteilung 024/21. 

 

Rechtsprechung im Blog 
 

Wegfall des Verschonungsabschlags bei mehrstöckigen 
Personengesellschaften 

Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen einer (Unter-
)Personengesellschaft, an der eine Oberpersonengesellschaft beteiligt ist, führt 
nicht zum nachträglichen Wegfall des verminderten Wertansatzes für das 
Betriebsvermögen der Oberpersonengesellschaft. Dies hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 

Sachverhalt 

Die Mutter des Klägers war Kommanditistin der A-KG, die wiederum als alleinige 
Kommanditistin der B-KG fungierte. Mit Wirkung zum 10. April 2008 übertrug die 
Klägerin einen Teilanteil des Kommanditanteils an der A-KG gegen Zahlung einer 
lebenslänglichen Rente von 3.000 € pro Monat, im Übrigen schenkweise auf den 
Kläger. Mit Bescheid vom 01. September 2010 stellte das beklagte Finanzamt 
den Wert des übertragenen Anteils an der A-KG auf den 10. April 2008 fest. 

Am 01. August 2012 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der B-KG 
eröffnet. Der Insolvenzverwalter veräußerte am 18. September 2012 die – nicht 
mit Rechten Dritter belasteten – Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Vorräte 
sowie das Recht, die Firma der B-KG führen zu dürfen, und sonstige immaterielle 
Wirtschaftsgüter. Die Betriebsgrundstücke veräußerte er nicht, sondern 
vermietete sie an die Käuferin. 

Im Hinblick auf die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der B-
KG setzte das beklagte Finanzamt die gegen den Kläger festgesetzte 
Schenkungsteuer mit Bescheid vom 29. Juli 2013 neu fest. Dabei berücksichtigte 
es nur noch einen verminderten Bewertungsabschlag. 

Der dagegen gerichtete Einspruch des Klägers blieb ohne Erfolg. In der 
Einspruchsentscheidung berücksichtigte das beklagte Finanzamt gar keinen 
Bewertungsabschlag mehr. 

Die Klage vor dem Finanzgericht Düsseldorf hatte Erfolg (siehe den Newsletter 
03/18 des Finanzgerichts). 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110135/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/gemeinnuetzigkeit-eines-britischen-colleges/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110134/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/kein-abzug-von-kindergartenbeitraegen-in-hoehe-steuerfrei-gezahlter-arbeitgeberzuschuesse/
https://www.fg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/newsletter/newsletterarchiv/2018/newsletter_maerz_2018.pdf
https://www.fg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/newsletter/newsletterarchiv/2018/newsletter_maerz_2018.pdf
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Entscheidung des BFH 

Der BFH hat der Revision stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz 
aufgehoben und zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das 
Finanzgericht zurückverwiesen. 

Das Finanzgericht hat zwar zu Recht entschieden, dass die Insolvenz der A-KG 
nicht zum Wegfall des verminderten Wertansatzes für den Anteil des Klägers an 
der X-KG mit Wirkung für die Vergangenheit geführt hat. Es hat jedoch nicht 
festgestellt, ob der Grundbesitz der A-KG eine wesentliche Betriebsgrundlage der 
X-KG war, die durch die Vermietung an K betriebsfremden Zwecken zugeführt 
wurde. 

Gegenstand einer steuerschädlichen Veräußerung i.S. des § 13a Abs. 5 Nr. 1 
Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) a.F. kann der gesamte Gewerbebetrieb, ein 
Teilbetrieb oder ein Anteil an einer Mitunternehmerschaft sein. Die Begriffe sind 
ertragsteuerrechtlich zu bestimmen. 

Die Steuerbegünstigung fällt gemäß § 13a Abs. 5 Nr. 1 Satz 2 ErbStG a.F. auch 
fort, wenn wesentliche Betriebsgrundlagen eines Gewerbebetriebs veräußert oder 
in das Privatvermögen überführt oder anderen betriebsfremden Zwecken 
zugeführt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen können auch 
Wirtschaftsgüter im Betriebsvermögen der Unterpersonengesellschaft 
wesentliche Betriebsgrundlagen der Oberpersonengesellschaft sein. Deren 
Veräußerung, Überführung in das Privatvermögen oder Zuführung zu anderen 
betriebsfremden Zwecken kann dann dazu führen, dass der 
Verschonungsabschlag für den Erwerb der Beteiligung an der 
Oberpersonengesellschaft rückwirkend wegfällt. 

Ein Wirtschaftsgut der Unterpersonengesellschaft ist für die 
Oberpersonengesellschaft funktional wesentlich i.S. des § 13a Abs. 5 Nr. 1 Satz 2 
ErbStG a.F., wenn es für den Betriebsablauf ein erhebliches Gewicht hat, mithin 
für die Fortführung des Betriebs der Oberpersonengesellschaft notwendig ist. Für 
die Beurteilung, ob ein Wirtschaftsgut diese Voraussetzungen erfüllt, sind 
qualitative und quantitative Merkmale heranzuziehen. Beispielsweise kann ein 
Grundstück der Unterpersonengesellschaft wesentliche Betriebsgrundlage der 
Oberpersonengesellschaft sein, wenn es die räumliche und funktionale Grundlage 
für die Geschäftstätigkeit der Oberpersonengesellschaft bildet und es der 
Oberpersonengesellschaft ermöglicht, ihren Geschäftsbetrieb aufzunehmen, 
auszuüben und fortzuführen (vgl. auch BFH, Urteil vom 29. November 2017, I R 
7/16). 

Maßgeblich für die Entscheidung, ob Wirtschaftsgüter der 
Unterpersonengesellschaft wesentliche Betriebsgrundlagen der 
Oberpersonengesellschaft i.S. des § 13a Abs. 5 Nr. 1 Satz 2 ErbStG a.F. 
darstellen, ist der Zeitpunkt der Veräußerung oder der Zuführung zu anderen 
betriebsfremden Zwecken. 

Fundstelle 

BFH, Urteil vom 16. März 2021 (II R 10/18), veröffentlicht am 15. Juli 2021; siehe 
auch das inhaltsgleiche Urteil II R 11/18 vom selben Tag. 

 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110126/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150102/


8 

Gemischt genutzte Gebäude keine Wohnungsbauten i.S. des § 9 Nr. 1 Satz 2 
GewStG 

Wohnungsbauten i.S. des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG sind Gebäude, die 
ausschließlich Wohnzwecken dienen. Gemischt genutzte Gebäude werden nicht 
erfasst. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil 
entschieden. 

Sachverhalt 

Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob der Klägerin die sog. erweiterte Kürzung 
nach § 9 Nr. 1 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) zusteht. 

Die Klägerin ist eine GmbH & Co. KG, die im Streitjahr nicht nur eigenen, sondern 
auch fremden Grundbesitz verwaltete. Der verwaltete fremde Grundbesitz 
bestand größtenteils aus Wohnungsbauten, es befanden sich aber auch einige 
gewerbliche Einheiten darunter. Für das Streitjahr beantragte die Klägerin die 
sog. erweiterte Kürzung gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG, was vom Finanzamt 
auch zunächst gewährt wurde. 

In der sich anschließenden Betriebsprüfung kam das Finanzamt jedoch zu dem 
Ergebnis, dass die Voraussetzungen für eine Kürzung gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2 
GewStG nicht vorlägen. Die Klägerin verwalte nicht ausschließlich fremde 
Wohnungsbauten, da die gemischt genutzten fremden Verwaltungseinheiten 
keine Wohnungsbauten i.S. des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG darstellten. 

Die Klage vor dem Niedersächsischen Finanzgericht hatte keinen Erfolg. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die 
Revision zurückgewiesen. 

Zu Recht hat das Finanzgericht entschieden, dass die sog. erweiterte Kürzung 
nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG zu versagen ist, wenn ein Unternehmen neben 
eigenem Grundbesitz gemischt genutzte Grundstücke bzw. Gebäude betreut. 

§ 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG erfasst mit dem Begriff „Wohnungsbauten“ nur 
Gebäude, die ausschließlich Wohnzwecken dienen. Gemischt genutzte Gebäude 
werden nicht erfasst. 

Neben dem Wortlaut spricht auch die systematische Auslegung dafür, dass 
gemischt genutzte Gebäude nicht unter den Begriff „Wohnungsbauten“ fallen. Für 
die im Urteil vertretene Auslegung des Begriffs „Wohnungsbauten“ spricht nach 
Auffassung des BFH ferner die Entstehungsgeschichte des § 9 Nr. 1 Sätze 2 und 
3 GewStG. 

Angesichts des eindeutigen Wortlauts und der dargestellten 
Entstehungsgeschichte des § 9 Nr. 1 Satz 3 EStG kann diese Norm schon 
deshalb nicht analog auf die Betreuung von gemischt genutzten Gebäuden 
angewendet werden, weil es an der dafür erforderlichen erkennbar planwidrigen 
Gesetzeslücke fehlt. 

Auch von Verfassungs wegen ist es nicht geboten, die Betreuung von gemischt 
genutzten Gebäuden unter den Begriff der Betreuung von Wohnungsbauten i.S. 
des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG zu fassen. Insbesondere liegt darin kein Verstoß 
gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes. 

Fundstelle 

BFH, Urteil vom 15. April 2021 (IV R 32/18), veröffentlicht am 15. Juli 2021. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110128/
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E-MAIL SENDEN 

 

Weitere interessante News und 
Entscheidungen finden Sie in unserem 
Blog Steuern & Recht  
 
 
 

 

HIER 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Business Meldungen 

Podcast: Überblick: Die neuen „Verwaltungsgrundsätze Verrechnungspreise“ vom 

14. Juli 2021 

  

In unserem Transfer Pricing Podcast informieren wir Sie regelmäßig über aktuelle 
Themen und Entwicklungen im Bereich der steuerlichen Verrechnungspreise. 

Die Links zu dem Podcast finden Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter: 

TP-Podcast 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noch Fragen? 
 

Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 

einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 

Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 

Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 

 

VERANSTALTUNGSSUCHE 

 

mailto:PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com
mailto:PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com
https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/
mailto:PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com
https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/
mailto:PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com
mailto:PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com
https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2021/07/21/ueberblick-die-neuen-verwaltungsgrundsaetze-verrechnungspreise-vom-14-juli-2021/
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 

Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
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